
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 01087 \ 11 \ V 
Amt 20       Amt für Finanzen und Steuern 

Sachbearbeiter/-in: Frau Sonntag 

Eitorf, den 24.06.2003 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Hauptausschuss am 14.07.2003 
 
 
Beratungsfolge: 
 
keine 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
In 2003 werden folgende Mittel vergeben:  
 
- Eine-Welt-Laden der kath. Pfarrgemeinde St. Patricius  843,75 € 
- Pfarrer Beckmann 843,75 € 
- Kreiskatholikenrat Rhein-Sieg rrh., Region Eitorf 843,74 € 
- Gabriele Pohl für Kinshasa/Kongo 843,74 € 
- Komitee Notärzte Cap Anamur 843,74 € 
- Komitee Ärzte für die Dritte Welt 843,74 € 
 
 
 
Begründung: 
 
Ab 2003 werden zwar vom Land Nordrhein-Westfalen keine Zuschüsse zur Förderung kommunaler Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit mehr gewährt, der Gemeinde stehen aus dem Vorjahr aber noch nicht 
vergebene Mittel in Höhe von 5.062,46 € zur Verfügung.  
 
Durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt und im Kölner Stadt Anzeiger wurde auf die Möglichkeit der För-
derung hingewiesen und aus der Bevölkerung um entsprechende Vorschläge bzw. Anträge gebeten.  
Die in der Anlage abgedruckten Anträge liegen der Gemeinde Eitorf vor. Sie betreffen die nachfolgenden 
sechs konkreten Fördermöglichkeiten. Der Antrag von Frau Adolph für den Eine-Welt-Laden der kath. Pfarr-
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gemeinde St. Patricius ging bereits im vergangenen Jahr ein, konnte aber seinerzeit nicht mehr berücksich-
tigt werden und wurde aus diesem Grund für 2003 vorgemerkt.   
 
- Eine-Welt-Laden St. Patricius 
- Arbeit des Pfarrer Beckmann in Brasilien 
- Arbeit des Kreiskatholikenrat Rhein-Sieg rrh., Region Eitorf (früher Dekanatsrat Eitorf) 
- Aktion Kinshasa/Kongo durch Initiative von Frau Gabriele Pohl 
- Komitee Notärzte Cap Anamur 
- Komitee Ärzte für die Dritte Welt 
 
Es wird vorgeschlagen, wie schon in den Vorjahren, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln alle Projekte 
zu fördern. Für die Vergabe der Mittel ist der Hauptausschuss der Gemeinde gemäß § 3 Abs. 3 Ziffer k zu-
ständig. 
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